
 

 
Mindestlohngesetz 
hier: zuletzt unser Rundschreiben 151/2015 vom 13. Juli 2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit dem vorbezeichneten Rundschreiben hatten wir Sie darüber informiert, dass das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) beabsichtigt, die Mindestlohndokumentations-
pflichtenverordnung dahingehend zu ergänzen, dass für Arbeitsverhältnisse mit längerem Be-
stand eine weitere Dokumentationsgrenze in Höhe von 2.000,00 € eingeführt werden soll. Bei-
gefügt finden Sie nun die entsprechende Fassung der Mindestlohndokumentationspflichtenver-
ordnung vom 29. Juli 2015. In § 1 ist diese Regelung nunmehr umgesetzt. 

Sollten Sie hierzu weitere Fragen haben, bitten wir um Ihre Hinweise. 

Mit freundlichen Grüßen 
i. A. 

Ines Beyer-Petz 
Referentin 

Anlage 
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